
 

Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 07.03.2019 
Dezernat I 
 
 

Informationsvorlage 
- Eilentscheidung – 

 0799/2019 
 
 

Betreff:  Eilentscheidung gemäß § 108 ThürKO; 
hier: Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 
"Honorarleistungen für Ausschreibungen" (Breitband) 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Kreisausschuss 25.03.2019 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Hiermit wird über die nachfolgende Eilentscheidung des Landrates informiert. 
Datum der Eilentscheidung:  1.03.2019 
 
 

Entscheidungstext: 
 

Der Landrat genehmigt im Rahmen seines Eilentscheidungsrechts gemäß § 108 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) anstelle des Kreisausschusses eine außerplanmäßige Ausga-
be i.H.v. 30.000 Euro in der HHst. 79110.65510 – Honorarleistungen für Ausschreibungen. 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der HHst. 79110.17200 – Zuweisungen der 
Gemeinden – i.H.v. 29.800 Euro und Minderausgaben in der HHst. 79100.65510 – Projekt 
„Erstellung regionales Entwicklungskonzept“ – i.H.v. 200 Euro. 

 
 
 

Begründung: 
 

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes: 
In der HHst. 79110.65510 – Honorarleistungen für Ausschreibungen – stehen im Haushalts-
jahr 2019 0,00 Euro zur Verfügung, da der Abschluss des Vergabeverfahrens im Rahmen 
des vom Bund und Land geförderten Breitbandausbaus im Wartburgkreis für Ende 2018 ge-
plant war. Aufgrund u.a. von Förderrichtlinienänderungen, Fördergebietsänderungen und 
durch die Beantragungen des Technologie-Upgrads konnte das Vergabeverfahren nicht im 
ursprünglichen Zeitplan durchgeführt werden. 

 

Erläuterung des Mehrbedarfs: 
Der Wartburgkreis nutzt für das Vergabeverfahren des geförderten Breitbandausbaus Lan-
desfördermittel. Seitens des Landes stehen 60.000,00 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2018 
wurden davon 59.216,99 Euro durch den Wartburgkreis abgerufen. 
Im Jahr 2018 wurden neben den Basis Leistungsbausteinen aus den Angeboten der juristi-
schen und technischen Berater Zusatzleistungen beauftragt, die aufgrund von Förderrichtli-
nienänderungen (Einbindung Schulen, Verlängerung Förderperiode, Überarbeitung des Zu-
wendungsvertragsentwurfs, Prüfung und Erstellung Technologie-Upgrade-Antrag), Förderge-
bietsänderungen (aufgrund nachträglicher Eigenausbaumeldungen der Telekommunikations-
unternehmen) und infolge der im Juni und Juli 2018 durchgeführten Verhandlungsrunden 
(Anpassung des Zuwendungsvertrags, Verschneidung der Versorgungsdaten der Bieter, 
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Konkretisierung des Ausbaugebiets auf Adressebene) nötig wurden. Daraus und weiterer in 
2019 in Aussicht stehender Änderungen des Förderprojekts (Einbindung Krankenhäuser, 
Einfluss von Kaltennordheim auf das Förderprojekt, vom Land z.T. in Aussicht gestelltes 
Technologie-Upgrade für einzelne Gemeinden) ergibt sich ein erwarteter Bedarf von 
30.000,00 Euro für juristische und technische Beratungsleistungen im laufenden Vergabever-
fahren für das Haushaltsjahr 2019. 

 

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit: 
Die Vergabe des geförderten Breitbandausbaus zur Schließung von wirtschaftsschädigenden 
Versorgungslücken ist sachlich und zeitlich unabweisbar. Die juristische und technische Be-
ratung im laufenden Vergabeverfahren ist erforderlich, um zeitnah eine rechtsichere und 
technologisch korrekte Vergabeentscheidung zu erlangen. Für die haushaltsrechtliche Absi-
cherung des Vergabeverfahrens ist die außerplanmäßige Ausgabe dringend erforderlich. 

 

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n: 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der HHst. 79110.17200 – Zuweisungen der 
Gemeinden – i.H.v. 29.800 Euro und Minderausgaben in der HHst. 79100.65510 – Projekt 
„Erstellung regionales Entwicklungskonzept“ – i.H.v. 200 Euro. 
Das Projekt „Erstellung regionales Entwicklungskonzept“ wird 2019 aufgrund von Kapazitäts-
überlastungen nicht realisiert. 
Die Zuweisungen der Gemeinden für die Beratungsleistungen erfolgen aufgrund der „Verein-
barung zum Breitbandausbau Wartburgkreis“ mit den Kommunen. Die Abrechnung der Bera-
tungsleistung erfolgt gem. der Anzahl der anzuschließenden Adressen pro Kommune noch 
im laufenden Haushaltsjahr 2019. Unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes von 10.000 
Euro, der aktuellen Sollstellung von 9.864,89 Euro und der Geltendmachung des Mehrbe-
darfs i.H.v. 30.000 Euro ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. 29.864,89 Euro. 

  
 
 
 
 
gez. Krebs 
Landrat 
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